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(54) SCHIENENFAHRZEUG MIT WERKZEUGLOSEM ERDUNGSKONZEPT

(57) Bei einem Schienenfahrzeug, mit einer Er-
dungsanordnung, die als elektrisch leitfähige Verbin-
dungsanordnung zweier Bauteile des Schienenfahr-
zeugs ausgestaltet und dazu bestimmt ist, eine Erdung
dieser Bauteile zu schaffen, wobei die beiden Bauteile
jeweils ein elektrisch leitfähiges Kontaktelement (6, 7)
aufweisen, und wobei die Kontaktelemente (6, 7) dieser

beiden Bauteile durch einen elektrischen Erdungsleiter
(8) elektrisch leitend verbindbar sind, schlägt die Erfin-
dung vor, dass der Erdungsleiter (8) an zumindest einem
der beiden Kontaktelemente (6, 7) mittels einer werk-
zeuglos betätigbaren, wahlweise lösbaren oder schließ-
baren Spannvorrichtung (9) festlegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schienenfahrzeug
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Ein gattungsgemäßes Schienenfahrzeug ist
aus der Praxis bekannt. Aufgrund von Betriebsspannun-
gen, die im Bereich von 25 kV und hohen Strömen liegen
können, stellen elektrische Oberleitungen im Falle von
Beschädigungen, beispielsweise wenn sie reißen, eine
erhebliche Gefahrenquelle dar. Schienenfahrzeuge und
insbesondere deren Komponenten, die mit einer herab-
fallenden und unter elektrischer Spannung stehenden
Oberleitung kontaktiert werden könnten, müssen daher
sorgfältig geerdet sein. Aufbauten des Schienenfahr-
zeugs sind daher beispielsweise elektrisch leitfähig mit
einem Fahrzeugrahmen des Schienenfahrzeugs ver-
bunden, und auch das Fahrwerk des Schienenfahrzeugs
ist elektrisch leitfähig mit dem Rahmen verbunden und
steht seinerseits elektrisch leitfähig auf den elektrisch
leitfähigen Schienen des Gleises, so dass vom Aufbau
des Schienenfahrzeugs bis in den Erdboden eine elek-
trisch leitfähige, die Erdung bewirkende Verbindung ge-
schaffen ist. Als elektrisch leitfähig bzw. ableitfähig wird
in diesem Zusammenhang eine elektrische Leitfähigkeit
der einzelnen Bauteile selbst und auch der zwischen ih-
nen bestehenden Verbindung bezeichnet, die hinsicht-
lich der an eine Erdung zu stellenden Anforderungen ei-
nen ausreichend geringen elektrischen Widerstand auf-
weist.
[0003] In der Praxis werden elektrisch leitfähige Ver-
bindungen zwischen zwei Bauteilen des Schienenfahr-
zeugs, die eine Erdung sicherstellen sollen, üblicherwei-
se mithilfe von Erdungsleitern geschaffen, die beispiels-
weise als Erdungskabel ausgestaltet sind und an ihren
beiden Enden jeweils einen Kabelschuh aufweisen. Die
beiden Bauteile weisen jeweils eine Erdungslasche auf,
an welche ein Kabelschuh angeschraubt werden kann.
Durch die Verwendung des Erdungskabels kann ein aus-
reichend geringer Übergangswiderstand zwischen den
beiden Bauteilen gewährleistet werden, der beispiels-
weise durch einen direkten Kontakt dieser beiden Bau-
teile miteinander aufgrund der Werkstoffe der beiden
Bauteile oder aufgrund einer vorhandenen Oberflächen-
beschichtung nicht erreichbar wäre.
[0004] Sowohl die Kontaktelemente, also die erwähn-
ten Erdungslaschen, als auch die Kabelschuhe des Er-
dungskabels sind dabei üblicherweise aus einem korro-
sionsbeständigen und elektrisch leitfähigen Werkstoff
gefertigt, z.B. aus Edelstahl. Als korrosionsbeständig
wird in diesem Zusammenhang ein Material bezeichnet,
welches unter den für das Schienenfahrzeugs herr-
schenden Betriebsbedingungen nicht korrodiert. Durch
die Verschraubung wird der Kabelschuh ausreichend
fest an die Erdungslasche gepresst, um eine elektrisch
leitfähige Verbindung mit einem ausreichend niedrigen
Übergangswiderstand zu gewährleisten. Aus diesem
Grund muss die Verschraubung unter definierten Bedin-
gungen erfolgen, beispielsweise muss ein vorgegebenes

Anzugsmoment erreicht werden, um eine bestimmte An-
presskraft zu gewährleisten, mit welcher der Kabelschuh
der Erdungslasche anliegt.
[0005] Für manche Bauteile eines Schienenfahrzeugs
ist es vorteilhaft, wenn diese je nach den betrieblichen
Anforderungen kurzfristig montiert oder demontiert wer-
den können. Dies gilt beispielsweise für Geländer, die
am Rand einer Arbeits- oder Ladeplattform als Sturzsi-
cherung vorgesehen sind und die, nachdem bestimmte
Arbeiten durchgeführt worden sind, von der jeweiligen
Plattform wieder entfernt werden sollen. Beispielsweise
kann vorgesehen sein, das Geländer zu demontieren,
um die Ladeplattform eines Schienenfahrzeugs problem-
los be- oder entladen zu können. Zunächst wird der Ka-
belschuh des Erdungsleiters von einem ersten Bauteil
des Schienenfahrzeugs gelöst, beispielsweise von der
Arbeitsplattform oder vom Rahmen des Schienenfahr-
zeugs, indem die entsprechende Schraubverbindung am
Kabelschuh gelöst wird. Der Erdungsleiter verbleibt mit
seinem anderen Ende an dem zweiten Bauteil des Schie-
nenfahrzeugs, nämlich an dem Geländer. Anschließend
kann das Geländer demontiert werden, welches bei-
spielsweise an der Arbeitsplattform oder dem Rahmen
des Schienenfahrzeugs befestigt ist, wobei zur Demon-
tage des Geländers ebenfalls Schraubverbindungen ge-
löst werden müssen. Das Geländer wird dann aus seiner
ursprünglichen Position am Schienenfahrzeug entfernt,
beispielsweise beiseitegelegt oder in einer Halterung un-
terhalb der Ladeplattform aufgenommen. Nun ist die La-
deplattform des Schienenfahrzeugs problemlos zugäng-
lich, um den gewünschten Be- oder Entladevorgang
durchführen zu können. Nach Beendigung des Be- oder
Entladevorgangs erfolgt die Montage des Geländers in
umgekehrter Reihenfolge: zunächst wird das Geländer
wieder an der Arbeitsplattform oder dem Rahmen des
Schienenfahrzeugs befestigt, mittels der erwähnten
Schraubverbindungen, und schließlich wird auch der Er-
dungsleiter wieder mit der Arbeitsplattform oder dem
Rahmen des Schienenfahrzeugs elektrisch leitfähig ver-
bunden, indem der Kabelschuh des Erdungsleiters wie-
der unter den vorgeschriebenen Bedingungen wie z.B.
dem vorgeschriebenen Anzugsmoment mit der Arbeits-
plattform oder dem Rahmen verschraubt wird.
[0006] Anstelle eines Be- oder Entladevorgangs gelten
ähnliche Verhältnisse für die Montage oder Demontage
von Aufbauten, wenn beispielsweise bestimmte Werk-
zeuge auf einer Arbeitsplattform eines Schienenfahr-
zeugs in Anpassung an den jeweiligen Einsatzzweck des
Schienenfahrzeugs montiert oder von der Arbeitsplatt-
form demontiert werden sollen.
[0007] Bei diesem aus der Praxis bekannten Verfahren
zur Herstellung einer Erdungsverbindung zweier Bautei-
le eines Schienenfahrzeugs besteht die Gefahr, dass der
Erdungsleiter nicht korrekt an dem ersten Bauteil des
Schienenfahrzeugs befestigt wird. Wenn beispielsweise
um wenige Meter verfahren werden soll, um bestimmte
Bereiche der Lade- oder Arbeitsplattform besser errei-
chen zu können, kann beispielsweise ein beiseite geleg-
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tes Geländer provisorisch in seiner ursprünglichen Posi-
tion montiert werden, beispielsweise in entsprechende
Steckhülsen oder ähnlicher Aufnahmen an der Plattform
oder am Rahmen des Schienenfahrzeugs eingesteckt
werden. Ohne das Geländer für eine korrekte Montage
zu verschrauben, und auch ohne die vorgesehene Er-
dung herzustellen, könnte das Schienenfahrzeug nun mit
geringer "Arbeitsfahrt"-Geschwindigkeit an den ge-
wünschten Standort verfahren werden, wo das Geländer
dann erneut abgenommen und beiseite gelegt werden
würde. Während des provisorisch montierten Zustands
ist das Geländer nicht geerdet, so dass die dementspre-
chenden Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten sind.
[0008] Aus der US 2016/0301147 A1 ist ein temporä-
res elektrisches Erdungssystem bekannt sowie Kompo-
nenten dafür. Das Erdungssystem dient dazu, Rohrlei-
tungen zu erden, wie sie beispielsweise in der Öl- oder
Gasindustrie verwendet werden. Beispielsweise wenn
Schweißarbeiten an den Rohrleitungen durchgeführt
werden sollen oder wenn das Personal bei Wartungsar-
beiten die Rohrleitungen berühren muss, besteht die Ge-
fahr eines elektrischen Schlags, wobei mittels der Erdung
dieser Gefahr begegnet wird. Das Erdungssystem be-
steht aus einem elektrischen Erdungsleiter, also einem
elektrisch leitfähigen Kabel, sowie aus jeweils einer
Spannvorrichtung an jedem der beiden Enden des Er-
dungsleiters. Das qualifizierte Fachpersonal, welches
die Schweiß- oder Wartungsarbeiten an der Rohrleitung
durchführt, kann den Erdungsleiter mittels der beiden
Spannvorrichtungen temporär für die Dauer der durch-
zuführenden Arbeiten montieren und anschließend wie-
der lösen, um das Erdungssystem anschließend bei an-
deren Arbeiten an einer anderen Stelle erneut zu ver-
wenden.
[0009] Aus der EP 1 437 257 A2 ist eine Kurzschluss-
vorrichtung für das Schienennetz einer elektrischen
Bahn bekannt. Das Schienennetz weist eine Stromschie-
ne auf, die zur Speisung des elektrischen Antriebs von
Schienenfahrzeugen dient, sowie Fahrschienen, auf de-
nen die Räder der Schienenfahrzeuge abrollen. Die
Kurzschlussvorrichtung dient dazu, die Stromschiene mit
einer Fahrschiene kurzzuschließen. Im Falle von War-
tungsarbeiten am Schienennetz wird die Stromschiene
stromlos geschaltet. Um sicherzustellen, dass äußere
Einflüsse nicht zu Restspannungen führen können, die
an der Stromschiene anliegen, ist aus Sicherheitsgrün-
den der Kurzschluss für die Dauer der Arbeiten vorge-
sehen. Die Kurzschlussvorrichtung weist hierzu eine
Spannvorrichtung auf, die ein zangenartiges Kontakte-
lement enthält, welches die Fahrschiene umgreifen kann
und welches mittels einer Kniehebelkinemathek wahl-
weise geöffnet oder geschlossen werden kann, um elek-
trisch leitfähig die Fahrschiene zu kontaktieren oder die-
se elektrische Verbindung zu unterbrechen.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
gattungsgemäßes Schienenfahrzeug dahingehend zu
verbessern, dass dieses eine zuverlässige elektrische
Verbindung zweier Bauteile im Sinne einer Erdung ge-

währleistet und auf möglichst unkomplizierte und wenig
Zeit beanspruchende Weise wahlweise die Herstellung
oder das Lösen der elektrischen Verbindung ermöglicht.
Weiterhin liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren anzugeben, welches bei einem Schienenfahr-
zeug auf möglichst unkomplizierte und wenig Zeit bean-
spruchende Weise wahlweise die Herstellung oder das
Lösen der elektrischen Erdungs-Verbindung ermöglicht.
[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Schienenfahr-
zeug nach Anspruch 1, die Verwendung einer Erdungs-
anordnung nach Anspruch 11, und durch ein Verfahren
nach Anspruch 13 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0012] Die Erfindung schlägt mit anderen Worten vor,
an Stelle einer Schraubverbindung eine Spannvorrich-
tung zu verwenden, die werkzeuglos betätigt werden
kann. Trotz der hohen Anforderungen an die Qualität der
Erdung angesichts der hohen elektrischen Spannung,
die im Bereich von Schienenfahrzeugen zu berücksich-
tigen ist, hat sich überraschend herausgestellt, dass
auch angesichts der normativen Anforderungen im
Bahnwesen mit einer Spannvorrichtung die erforderliche
Qualität der Erdung erreicht werden kann. Die Verwen-
dung einer Spannvorrichtung ermöglicht dabei, bei-
spielsweise über Hebelkräfte, eine hohe Anpresskraft
und damit eine sichere elektrische Kontaktierung bei ver-
gleichsweise geringer Betätigungskraft, die vom Bedie-
nungspersonal zur Betätigung der Spannvorrichtung auf-
gewendet werden muss. Beispielsweise kann die Spann-
vorrichtung eine Exzenter- oder Kniehebelmechanik auf-
weisen. Die werkzeuglose, unkomplizierte und schnelle
Handhabung der Spannvorrichtung macht es unwahr-
scheinlicher, dass aus Bequemlichkeit eine vorgeschrie-
bene Herstellung der Erdungsverbindung unterbleibt, so
dass die Sicherheit des Schienenfahrzeugs insbesonde-
re bei der Durchführung kürzerer Fahrten verbessert
wird.
[0013] Mithilfe der Erdungsanordnung kann das weiter
oben beschriebene, herkömmliche Verfahren zur Her-
stellung einer Erdungsverbindung vereinfacht werden,
indem zunächst bei der Trennung und auch später bei
der erneuten Herstellung einer elektrisch leitfähigen Ver-
bindung des Erdungsleiter mit der Arbeitsplattform oder
dem Rahmen des Schienenfahrzeugs keine Verschrau-
bung erforderlich ist, insbesondere nicht mit einem vor-
geschriebenen Anzug, sondern diese Verfahrensschritte
vielmehr mithilfe der Spannvorrichtung werkzeuglos und
in kürzester Zeit durchgeführt werden können. Wenn bei-
spielsweise, wie oben erwähnt, für kurze Bewegungen
des Schienenfahrzeugs das beispielhaft erwähnte Bau-
teil des Schienenfahrzeugs in Form eines Geländers le-
diglich provisorisch montiert wird, beispielsweise in ent-
sprechende Aufnahmen eingesteckt wird, kann dennoch
mit einem kurzen Handgriff mittels der Spannvorrichtung
dieses provisorisch montierte Bauteil geerdet werden,
so dass in elektrischer Hinsicht auch bei einer provisori-
schen Montage des Bauteils ein möglichst sicherer Zu-
stand des Schienenfahrzeugs erreicht wird.
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[0014] In einer Ausgestaltung kann die Spannvorrich-
tung an dem ersten der beiden Bauteile auf eine elek-
trisch leitfähige Weise befestigt sein, und zwar an einer
solchen Stelle, dass die Spannvorrichtung unmittelbar
mit dem Kontaktelement des zweiten Bauteils zusam-
menwirken kann, wenn die beiden Bauteile in der vorge-
sehenen Anordnung miteinander montiert sind. Die Stel-
le, an welcher die Spannvorrichtung an dem ersten Bau-
teil befestigt ist, weist entweder das Kontaktelement die-
ses ersten Bauteils auf, beispielsweise in Form eines ei-
gens dazu vorgesehenen Elements, oder die Stelle die-
ses ersten Bauteils bildet das Kontaktelement, beispiels-
weise indem an dieser Stelle eine Oberflächenbeschich-
tung des ersten Bauteils entfernt worden ist, so dass es
metallisch blank kontaktiert werden kann. Bei dem oben
erwähnten Beispiel einer Arbeits- oder Ladeplattform
kann diese Plattform Aufnahmen für die Stützen eines
Geländers aufweisen, so dass das Geländer in einer be-
stimmten Ausrichtung an der Plattform montiert wird. Im
montierten Zustand dieser beiden Bauteile befindet sich
die Spannvorrichtung dann in einer solchen Position,
dass sie betätigt werden kann, also gespannt wird und
dabei das dazu vorgesehene Kontaktelement erfasst
und mit dem gewünschten Anpressdruck elektrisch kon-
taktiert. Bei dieser Ausgestaltung stellt die Spannvorrich-
tung selbst den Erdungsleiter dar.
[0015] In einer anderen Ausgestaltung ist der Erdungs-
leiter als separates Element zusätzlich zur Spannvorrich-
tung ausgestaltet, beispielsweise als ein Kabel. Der Er-
dungsleiter schließt mit einem Ende an das Kontaktele-
ment eines Bauteils an und mit seinem anderen Ende an
die Spannvorrichtung. Hierdurch ergibt sich die Möglich-
keit, die Spannvorrichtung in einer Entfernung von dem
Kontaktelement dieses Bauteils anzuordnen, so dass ei-
ne größere konstruktive Freiheit ermöglicht wird, was die
Anordnung der Kontaktelemente der beiden Bauteile an-
geht.
[0016] Bei der Ausgestaltung des Erdungsleiters als
separates Element, z.B. als Kabel, kann vorgesehen
sein, die Spannvorrichtung fest an demselben Bauteil zu
montieren, zu dessen Kontaktelement das Kabel ver-
läuft. Das Kontaktelement des anderen Bauteils ist dann
an einer bestimmten Stelle dieses anderen Bauteils an-
geordnet, so dass es zuverlässig von der Spannvorrich-
tung beaufschlagt werden kann, wenn die beiden Bau-
teile zusammenmontiert sind. Alternativ kann aber ins-
besondere bei der Ausgestaltung des Erdungsleiters als
flexibles Kabel auch vorgesehen sein, das Kabel lediglich
an dem Kontaktelement festzulegen, so dass sein ande-
res Ende mitsamt der Spannvorrichtung frei beweglich
ist und einen hervorragenden Toleranzausgleich ermög-
licht, was die Positionierung des von der Spannvorrich-
tung zu erfassenden Kontaktelements an dem anderen
Bauteil des Schienenfahrzeugs angeht.
[0017] Das Kontaktelement, welches dazu bestimmt
ist, mit der Spannvorrichtung zusammenzuwirken, kann
vorteilhaft aus einem elektrisch leitfähigen und korrosi-
onsbeständigen Material bestehen, beispielsweise aus

Edelstahl. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die
Oberfläche dieses Kontaktelements auch dann ihre für
die Erdung erforderlichen Eigenschaften beibehält, wenn
die Spannvorrichtung von diesem Kontaktelement ent-
fernt worden ist und die Oberfläche des Kontaktelements
ungeschützt den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
Dementsprechend kann jederzeit dieses Kontaktele-
ment für die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Ver-
bindung zum Zwecke einer Erdung verwendet werden,
ohne eine aufwändige Reinigung oder ähnliche Vorar-
beiten zu erfordern.
[0018] Wenn nicht die Spannvorrichtung selbst den Er-
dungsleiter bildet, sondern vielmehr ein separater Er-
dungsleiter vorgesehen ist, wie beispielsweise das oben
erwähnte Kabel, kann grundsätzlich vorgesehen sein,
dass der Erdungsleiter an seinen beiden Enden jeweils
mittels einer Spannvorrichtung an dem jeweiligen Kon-
taktelement des einen sowie des anderen Bauteils fest-
gelegt werden kann.
[0019] Vorteilhaft allerdings kann vorgesehen sein,
dass der Erdungsleiter an seinem von der Spannvorrich-
tung abgewandten Ende unlösbar und elektrisch leitend
mit einem Kontaktelement verbunden sein. Auf diese
Weise kann erstens sichergestellt werden, dass die
Spannvorrichtung verliersicher mit diesem Kontaktele-
ment verbunden ist, nämlich wenn sie ihrerseits verlier-
sicher an dem Erdungsleiter befestigt ist. Zweitens wird
der Montageaufwand zur Befestigung des Erdungslei-
ters reduziert, weil lediglich ein Ende des Erdungsleiters,
nämlich das mit der Spannvorrichtung versehene Ende,
jeweils montiert oder demontiert zu werden braucht. Drit-
tens ist durch die unlösbare und elektrisch leitfähige Ver-
bindung sichergestellt, dass der Erdungsleiter nicht ver-
sehentlich gegenüber dem betreffenden Kontaktelement
gelockert wird, so dass die zuverlässige Beibehaltung
einer elektrisch leitfähigen Verbindung an diesem Ende
des Erdungsleiters dauerhaft gewährleistet ist.
[0020] Vorteilhaft kann die erwähnte unlösbare Ver-
bindung als Schweißverbindung ausgestaltet sein, da
durch die stoffschlüssige Verbindung sowohl eine dau-
erhafte Befestigung des Erdungsleiters an dem Kontak-
telement als auch die elektrische Leitfähigkeit dieser Ver-
bindung dauerhaft gewährleistet ist.
[0021] Die Spannvorrichtung kann zur Betätigung bei-
spielsweise ein Handrad, einen Bajonettverschluss oder
dergleichen aufweisen. In ersten Versuchen hat sich eine
Kniehebelmechanik als vorteilhaft erwiesen. Mit ver-
gleichsweise geringen Handhabungskräften lassen sich
hohe Spannkräfte erzielen, so dass die mechanische und
elektrische Kontaktierung des von der Spannvorrichtung
beaufschlagten Kontaktelements in hoher Qualität ge-
währleistet werden kann.
[0022] Die Spannvorrichtung kann vorteilhaft ein
Druckstück aufweisen, welches dazu bestimmt ist, das
der Spannvorrichtung zugeordnete Kontaktelement zu
hintergreifen. Mittels der Spannvorrichtung kann bei die-
ser Ausgestaltung der Anpressdruck verändert werden,
die Spannvorrichtung also an diesem Kontaktelement
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festgelegt oder von dem Kontaktelement gelöst werden.
[0023] Von den beiden Bauteilen, die zum Zwecke der
Erdung elektrisch leitend miteinander verbunden werden
sollen, ist typischerweise ein Bauteil dazu bestimmt,
wahlweise an dem Schienenfahrzeug montiert oder da-
von wieder gelöst zu werden. Insbesondere für diese
nicht dauerhaft am Schienenfahrzeug festmontierten
Bauteile bietet sich die erfindungsgemäß werkzeuglos
mögliche Herstellung der Erdungs-Verbindung an. Dabei
kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass die Spannvorrich-
tung an demjenigen der beiden Bauteile angeordnet ist,
welches dazu bestimmt ist, wahlweise an dem Schienen-
fahrzeug montiert oder davon wieder gelöst zu werden.
Bei Nichtgebrauch dieses Bauteils wird daher das Bauteil
zusammen mit der Spannvorrichtung entfernt und ver-
staut, so dass die Spannvorrichtung weder Witterungs-
einflüssen noch mechanischen Einflüssen und Beschä-
digungsgefahren ausgesetzt ist. Bezogen auf das oben
bereits erwähnte Beispiel einer Arbeits- oder Ladeplatt-
form und eines Geländers als Sturzsicherung bedeutet
dies, dass die Spannvorrichtung an dem Geländer vor-
gesehen sein kann. Während die Plattform beispielswei-
se dauerhaft am Schienenfahrzeug montiert verbleibt,
wird das Geländer lediglich bei Bedarf montiert und an-
schließend wieder demontiert. An der Plattform bleibt
dann lediglich das dort vorgesehene Kontaktelement der
Witterung und anderen Einflüssen ausgesetzt. Da es sich
dabei um ein relativ robustes Element wie z.B. eine
Blechlasche handeln kann, sind Beeinträchtigungen die-
ses Kontaktelements nicht zu erwarten. Die demgegen-
über empfindlichere Spannvorrichtung, die bewegliche
Elemente enthält, kann hingegen mit dem gesamten Ge-
länder bis zum nächsten Gebrauch geschützt aufbe-
wahrt werden.
[0024] Erfindungsgemäß wird eine Erdungsanord-
nung, die einen elektrischen Erdungsleiter sowie eine
daran angeschlossene, werkzeuglos betätigbare, wahl-
weise lösbare oder schließbare Spannvorrichtung auf-
weist, zur Herstellung einer Erdungsverbindung zweier
Bauteile eines Schienenfahrzeugs verwendet.
[0025] Im Unterschied zu der eingangs genannten US
2016/0301147 A1 kann für die Verwendung an einem
Schienenfahrzeug insbesondere ein Erdungsleiter ver-
wendet werden, der an nur einem seiner beiden Enden
mit einer Spannvorrichtung versehen ist, während sein
anderes Ende fest mit einem der beiden Bauteile des
Schienenfahrzeugs verbunden ist. Bei dem weiter oben
erwähnten Beispiel kann der Erdungsleiter beispielswei-
se fest mit dem Geländer des Schienenfahrzeugs ver-
bunden sein. Anders als bei der US 2016/0301147 A1
vorgesehen, stellt die Erdungsanordnung nämlich kein
Arbeitswerkzeug oder Arbeitshilfsmittel dar, welches
stets im Einflussbereich des die Arbeiten durchführen-
den Personals verbleibt. Vielmehr verbleibt die Erdungs-
anordnung am Schienenfahrzeug und befindet sich da-
her, wenn das Schienenfahrzeug abgestellt ist, häufig im
öffentlichen Bereich, der unbeschränkt zugänglich ist. Ei-
ne werkzeuglos zu betätigende Befestigung der Er-

dungsanordnung an ihren beiden Enden würde daher
keinen Schutz gegen Diebstahl bieten, z.B. durch Me-
talldiebe, was erstens einen wirtschaftlichen Verlust dar-
stellen würde und zweitens aufgrund der dann fehlenden
Erdung einen unsicheren Betriebszustand des Schie-
nenfahrzeugs darstellen und die Verwendungsfähigkeit
des Schienenfahrzeugs infrage stellen würde.
[0026] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird an-
hand rein schematischer Darstellungen nachfolgend nä-
her erläutert. Dabei zeigt

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht auf eine Plattform
eines Schienenfahrzeugs und ein als Sturzsi-
cherung vorgesehenes Geländer, in einer aus-
einandergezogenen Darstellung,

Fig. 2 aus einer anderen Blickrichtung das Geländer
in an der Plattform montierter Anordnung, vor
Herstellung einer Erdung, und

Fig. 3 die Anordnung von Fig. 2 nach Herstellung der
Erdung.

[0027] In Fig. 1 ist eine Plattform 1 eines Schienen-
fahrzeugs dargestellt, die als Arbeits- oder Ladeplattform
dient und aus Gründen der Sturzsicherung mit einem Ge-
länder 2 versehen werden kann. Das Geländer 2 weist
mehrere Stützen 3 auf, die in entsprechende Aufnahmen
4 der Plattform 1 eingesteckt werden können. Weiterhin
weist das Geländer 2 zwei Querriegel 5 auf, wobei am
unteren Querriegel 5 zwei erste Kontaktelemente 6 an-
geordnet sind, die in Form von Edelstahl-Laschen aus-
gestaltet sind. Die Plattform 1 weist ein zweites Kontak-
telement 7 auf.
[0028] Die beiden Kontaktelemente 6 und 7 dienen da-
zu, zum Zwecke einer Erdung eine elektrisch leitfähige
Verbindung zwischen der Plattform 1 und dem Geländer
2 herzustellen. Hierzu ist ein Erdungsleiter 8 mit einem
seiner beiden Enden an ein erstes Kontaktelement 6 des
Geländers 2 angeschweißt. An seinem anderen Ende ist
der Erdungsleiter 8 elektrisch leitend mit einer Spann-
vorrichtung 9 verbunden, die so ausgestaltet ist, dass sie
an dem zweiten Kontaktelement 7 der Plattform 1 fest-
gelegt werden kann und eine elektrisch leitende Verbin-
dung zu diesem zweiten Kontaktelement 7 herstellt.
[0029] Fig. 2 zeigt das Geländer 2 im montierten Zu-
stand, nachdem seine Stützen 3 in die Aufnahmen 4 der
Plattform 1 eingesetzt worden sind. Weiterhin zeigt Fig.
2 die Spannvorrichtung 9 aus einer anderen Blickrichtung
und in einem größeren Maßstab als Fig. 1. Dabei ist er-
sichtlich, dass die Spannvorrichtung 9 an den unteren
Querriegel 5 des Geländers 2 angeschraubt ist. Die
Spannvorrichtung 9 weist einerseits eine Kniehebelme-
chanik 10 mit einem Handgriff 11 auf, sowie andererseits
ein Druckstück 12, welches über zwei Haltebolzen 14
höhenverstellbar an der Kniehebelmechanik 10 festge-
legt ist. In Fig. 2 befindet sich die Spannvorrichtung 9 im
geöffneten bzw. entspannten Zustand, wobei das Druck-
stück 12 unterhalb des zweiten Kontaktelements 7 an-
geordnet ist und sich der Handgriff 11 in einer nahezu

7 8 



EP 4 086 121 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

liegenden, schräg aufwärts ragenden Ausrichtung befin-
det.
[0030] Fig. 3 zeigt die Spannvorrichtung 9 im geschlos-
senen bzw. gespannten Zustand. Der Handgriff 11 be-
findet sich in einer stehenden, nach oben ragenden Po-
sition und das Druckstück 12 liegt dem zweiten Kontak-
telement 7 der Plattform 1 von unten an. Der Anpress-
druck kann dadurch eingestellt werden, dass die höher
eingestellt wird, in welcher die Kniehebelmechanik 10 an
den beiden Haltebolzen 14 gehalten ist.
[0031] Die Plattform 1 ist dauerhaft fest an einem
Schienenfahrzeug befestigt. Durch eine elektrisch leiten-
de Anbindung an den Fahrzeugrahmen ist die Plattform
1 über den Fahrzeugrahmen, das Fahrwerk des Schie-
nenfahrzeugs und die Schienen, auf denen das Schie-
nenfahrzeug steht, geerdet. Mittels der Spannvorrich-
tung 9 kann das Geländer 2 elektrisch leitend mit der
Plattform 1 verbunden werden, so dass auf diesem Wege
auch die Erdung des Geländers 2 gewährleistet ist.
[0032] Dadurch, dass die Plattform 1 Aufnahmen 4 auf-
weist, welche die stützen 3 des Geländers 2 über eine
Höhe von mehreren Zentimetern führen, und auch auf-
grund des Eigengewichts des Geländers 2 ist eine aus-
reichend sichere Montage des Geländers 2 an der Platt-
form 1 auch dann gegeben, wenn die Stützen des Ge-
länders 2 lediglich in die Aufnahmen 4 eingesteckt wer-
den. Durch die werkzeuglos herstellbare und wieder lös-
bare Erdung mittels der Spannvorrichtung 9 kann dem-
entsprechend das Geländer 2 in kürzester Zeit und ohne
die Verwendung von Werkzeug, insbesondere ohne die
Verwendung von Spezialwerkzeug wie eines Drehmo-
mentschlüssels und unter Beachtung bestimmter Anzug-
momente montiert und geerdet oder später wieder de-
montiert werden.

Bezugszeichen:

[0033]

1 Plattform
2 Geländer
3 Stütze
4 Aufnahme
5 Querriegel
6 Erstes Kontaktelement
7 Zweites Kontaktelement
8 Erdungsleiter
9 Spannvorrichtung
10 Kniehebelmechanik
11 Handgriff
12 Druckstück
14 Haltebolzen

Patentansprüche

1. Schienenfahrzeug,

mit einer Erdungsanordnung, die als elektrisch
leitfähige Verbindungsanordnung zweier Bau-
teile des Schienenfahrzeugs ausgestaltet und
dazu bestimmt ist, eine Erdung dieser Bauteile
zu schaffen,
wobei die beiden Bauteile jeweils ein elektrisch
leitfähiges Kontaktelement (6, 7) aufweisen,
und wobei die Kontaktelemente (6, 7) dieser bei-
den Bauteile durch einen elektrischen Erdungs-
leiter (8) elektrisch leitend verbindbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Erdungsleiter (8) an zumindest einem
der beiden Kontaktelemente (6, 7) mittels einer
werkzeuglos betätigbaren, wahlweise lösbaren
oder schließbaren Spannvorrichtung (9) festleg-
bar ist.

2. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Kontaktelement (6, 7), welches dazu be-
stimmt ist, mit der Spannvorrichtung (9) zusammen-
zuwirken, aus einem elektrisch leitfähigen und kor-
rosionsbeständigen Material besteht.

3. Schienenfahrzeug nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das elektrisch leitfähige und korrosionsbestän-
dige Kontaktelement (6, 7) aus Edelstahl besteht.

4. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Erdungsleiter (8) mit seinem von der
Spannvorrichtung (9) abgewandten Ende mit einem
Kontaktelement (6, 7) unlösbar und elektrisch leitend
verbunden ist.

5. Schienenfahrzeug nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die unlösbare Verbindung als Schweißverbin-
dung ausgestaltet ist.

6. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Spannvorrichtung (9) eine Kniehebelme-
chanik (10) aufweist.

7. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass an einem der beiden Bauteile sowohl ein
Kontaktelement (6, 7) als auch die Spannvor-
richtung (9) angeordnet sind,
wobei die Spannvorrichtung (9) mittels eines Er-
dungsleiters (8) mit dem Kontaktelement (6, 7)
dieses Bauteils verbunden ist,
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und dass an dem zweiten Bauteil das dortige
Kontaktelement (6, 7) so ausgestaltet und dazu
bestimmt ist, die Festlegung der Spannvorrich-
tung (9) zu ermöglichen.

8. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Spannvorrichtung (9) ein Druckstück (12)
aufweist, welches dazu bestimmt ist, das zugeord-
nete, mit der Spannvorrichtung (9) zusammenwir-
kende Kontaktelement (6, 7) zu hintergreifen, in der
Art, dass der Anpressdruck, mit welchem das Druck-
stück (12) diesem Kontaktelement (6, 7) anlegt,
durch Betätigung der Spannvorrichtung (9) verän-
derlich ist.

9. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass eines der beiden Bauteile dazu bestimmt
ist, wahlweise an dem Schienenfahrzeug mon-
tiert oder davon gelöst zu werden,
und dass die Spannvorrichtung (9) an diesem
Bauteil angeordnet ist.

10. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eines der beiden Bauteile als ein Geländer (2)
zur Sturzsicherung ausgestaltet ist.

11. Verwendung einer Erdungsanordnung,

die zur Herstellung einer elektrisch leitfähigen
Verbindung zweier Bauteile sowie dazu be-
stimmt ist, eine Erdung dieser Bauteile zu schaf-
fen,
wobei die Erdungsanordnung einen elektri-
schen Erdungsleiter (8) sowie eine an den Er-
dungsleiter (8) angeschlossene, werkzeuglos
betätigbare, wahlweise lösbare oder schließba-
re Spannvorrichtung (9) aufweist,
zur Herstellung einer Erdungsverbindung zwei-
er Bauteile eines Schienenfahrzeugs.

12. Verwendung einer Erdungsanordnung nach An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der Erdungsleiter (8) an nur einem seiner bei-
den Enden an die Spannvorrichtung (9) angeschlos-
sen ist, während er mit seinem anderen Ende fest
mit einem der beiden Bauteile des Schienenfahr-
zeugs verbunden ist.

13. Verfahren zur Herstellung einer Erdungsverbindung
zweier Bauteile eines Schienenfahrzeugs, mit fol-
genden Schritten:

a) Lösen eines Erdungsleiters (8) von einem ers-
ten Bauteil des Schienenfahrzeugs, wobei der
Erdungsleiter (8) mit einem zweiten Bauteil des
Schienenfahrzeugs verbunden bleibt,
b) Lösen des zweiten Bauteils des Schienen-
fahrzeugs und Entfernung des zweiten Bauteils
aus seiner bisherigen Position am Schienen-
fahrzeug,
c) Be- oder Entladen des Schienenfahrzeugs,
d) Befestigen des zweiten Bauteils in seiner ur-
sprünglichen Position am Schienenfahrzeug,
und
e) Befestigen des Erdungsleiters (8) an dem ers-
ten Bauteil des Schienenfahrzeugs, wobei der
Erdungsleiter (8) mit einem zweiten Bauteil des
Schienenfahrzeugs verbunden bleibt,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Lösen und Befestigen des Erdungs-
leiters (8) die elektrisch leitende Verbindung mit
dem ersten Bauteil des Schienenfahrzeugs mit-
tels einer werkzeuglos betätigbaren, wahlweise
lösbaren oder schließbaren Spannvorrichtung
(9) unterbrochen oder hergestellt wird.
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